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Beratungsfolge Datum Behandlung 
   

 Anfragen 01.04.2026 öffentlich 
   

 

 

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO 

 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

 

bezugnehmen auf die Beantwortung der Drucksache 0267/26 und einer Dringlichkeitsanfrage im 

Thüringer Landtag Drucksache 8/2970 (siehe Anlage) bitte ich um Beantwortung der folgenden 

Fragen: 

 

1. Wann wurde durch wen die Stadtverwaltung Erfurt über den Aufenthalt Martin Sellners 

informiert? 

2. Welche Informationen wurden durch den Thüringer Verfassungsschutz konkret 

übermittelt? 

3. Welche Ämter bzw. Dezernate der Stadtverwaltung waren in die Bewertung der Lage 

eingebunden, wurde geprüft, ob ordnungsrechtliche Maßnahmen (z. B. 

Aufenthaltsuntersagung, Versammlungsauflagen, Gefahrenabwehr) möglich oder geboten 

gewesen wären, wenn ja, mit welchem Ergebnis, wenn nein, warum nicht? 

 

Anlagenverzeichnis 

Anlage 1 – Dringlichkeitsanfrage 8/2970 

 

 

20.04.2026, gez. xxxxxxxx  

Datum, Unterschrift 

 

 

  

 

Fraktion Die Linke, Frau Held 
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